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I. Vorwort des Gemeinderats

Geschätzte Schenkonerinnen und Schenkoner

Seit fast vier Jahren beschäftigen sich die Ortsplanungskommission, der Gemeinderat und 
nicht zuletzt auch Sie mit der Gesamtrevision der Ortsplanung. Auslöser dieser grossen Auf-
gabe sind die verschiedenen Änderungen auf übergeordneter gesetzgeberischer Ebene. Der 
Gemeinderat wollte diese Chance aber auch nutzen, um darüber hinaus die Weichen für die 
künftige Entwicklung von Schenkon zu stellen.

Anfänglich wurden mehrere Workshops mit den Beteiligten durchgeführt. Zwischenzeitlich 
wurde die Bevölkerung mit Informationsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten. Wäh-
rend der ganzen Zeit wurden im Hintergrund viele Verhandlungen, Gespräche und Diskussi-
onen geführt. Nun liegt das Ergebnis der Gesamtrevision vor und wird der Bevölkerung zur 
Abstimmung unterbreitet. 

Von Anfang an war es dem Gemeinderat und der Ortsplanungskommission wichtig, dass die 
gesetzlich erforderlichen Anpassungen gemacht werden, dabei «Bewährtes» aber erhalten 
bleibt. Es soll die Basis für eine räumlich und gestalterisch qualitätsvolle Entwicklung von 
Schenkon geschaffen werden. Bei der Entwicklung grösserer Gebiete soll die Stimmbevöl-
kerung wie gewohnt die Gelegenheit erhalten, im Rahmen eines Bebauungplans über die 
angestrebte Entwicklung mitzuwirken und abzustimmen. Diesbezüglich hat sich die bisherige 
Praxis von Schenkon bewährt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der vorliegenden Revision der Ortsplanung die übergeord-
neten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und im Rahmen dieser die geeignete Vorlage 
für Schenkon der Stimmbevölkerung zu unterbreiten.

Der Gemeinderat dankt Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen, das Interesse am Ge-
meindegeschehen und bittet Sie den Vorlagen zuzustimmen.

Schenkon, 19. Juli 2021

GEMEINDERAT SCHENKON

Patrick Ineichen Reto Weibel 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
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1. Aktenauflage

Es handelt sich um die Revision der Ortsplanung von Schenkon. Diese erfolgt auf der Basis 
der geänderten Baubegriffe nach Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern (PBG), des 
räumlichen Entwicklungskonzeptes (REK) der Gemeinde Schenkon sowie weiterer gesetzli-
cher Grundlagen.

Aufgrund dieser umfangreichen Revision wird darauf verzichtet, alle Details in dieser Bot-
schaft wiederzugeben. Wir präsentieren eine Zusammenfassung und verweisen für Details auf 
den Planungsbericht.

Alle Unterlagen zur Revision der Ortsplanung sind auf der Website unter www.schenkon.ch 
oder auf der Gemeindekanzlei während den ordentlichen Öffnungszeiten einsehbar.

Verbindliche Unterlagen für die Beschlussfassung an der Urnenabstimmung
 – Bau- und Zonenreglement (BZR) vom 19. Juli 2021
 – Zonenplan 1:2'500 (aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd) vom 19. Juli 2021
 – Zonenplan Gewässerraum 1:2'500 (aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd) vom 19. Juli 2021

Orientierende Unterlagen (nicht Gegenstand der Urnenabstimmung)
 – Planungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV) vom 19. Juli 2021
 – Bericht zur Ausscheidung der Gewässerräume vom 19. Juli 2021
 – Machbarkeitsstudie Zellgut (Schlussbericht vom 3. September 2019)
 – Waldfeststellung «Murerhüsli» 1:1'000 vom 16. Oktober 20201

 – Vorprüfungsbericht des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD) 
vom 8. Juli 2020

 – Mitwirkungsbericht vom 17. September 2020
 – Räumliches Entwicklungskonzept (REK) vom 21. Januar 2019
 – geltende Ortsplanung (Zonenplan und BZR)

Weitere gültige behördenverbindliche Planungsinstrumente2

 – Verkehrsrichtplan vom 20. Juni 2012
 – Erschliessungsrichtplan vom 20. Juni 2012

1 Der Entscheid über die Waldfeststellung wird durch die kantonale Dienststelle lawa nach der Urnenabstimmung 
gefällt.

2 Diese Planungsinstrumente sind nicht Gegenstand der Revision der Ortsplanung.
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2. Orientierungsversammlung

Am Mittwoch, 8. September 2021, 19.00 Uhr, orientiert der Gemeinderat im Begegnungs-
zentrum über die vorstehende kommunale Urnenabstimmung vom 26. September 2021 zur 
Revision der Ortsplanung. 

Die Orientierungsversammlung wird unter Beachtung der aktuellen Schutzvorkehrungen 
organisiert. Allfällige Massnahmen werden kurzfristig auf unserer Website www.schenkon.ch 
publiziert.

3. Worum es geht

Die heute gültige Ortsplanung der Gemeinde Schenkon stammt aus dem Jahr 2012. Aufgrund 
der veränderten übergeordneten Gesetze und Planungen ist eine grundlegende Überarbei-
tung notwendig. Den Gemeinden wird eine Frist bis Ende 2023 zur Revision ihrer Ortspla-
nungen gewährt. Die wichtigsten Instrumente der Ortsplanung sind der Zonenplan und das 
Bau- und Zonenreglement, welche für die Grundeigentümer/-innen sowie für die Bevölkerung 
verbindlich sind.

Mit dem neuen Zonenplan und dem neuen Bau- und Zonenreglement ersetzt die Gemeinde 
Schenkon die bestehenden planungsrechtlichen Grundlagen durch eine neue, auf die heuti-
gen und zukünftigen Bedürfnisse ausgerichtete Ortsplanung. Dabei müssen die übergeordne-
ten gesetzlichen Vorgaben wie z.B. das revidierte kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) 
und das Gewässerschutzgesetz (GSchG) berücksichtigt werden.

4. Bisheriges Planungsverfahren

Organisation
Die Revision der Ortsplanung wurde durch den Gemeinderat und die Ortsplanungskommission 
(OPK) der Gemeinde Schenkon begleitet. Beauftragtes Raumplanungsbüro ist die ecoptima ag, 
Bern.

Revision in zwei Phasen
Phase 1: Räumliches Entwicklungskonzept (REK)
In der ersten Phase wurde die Grundlage zu den kurz-, mittel- und langfristigen Entwick-
lungsabsichten der Gemeinde erarbeitet. Die Entwicklungsziele sind politisch konsolidiert, die 
konzeptionellen Aussagen in einem Konzeptbericht und in einer Konzeptkarte konkretisiert 
und vom Gemeinderat am 21. Januar 2019 beschlossen worden. Das REK ist nicht grundeigen-
tümerverbindlich, sondern stellt ein behördenverbindliches Instrument ohne Rechtsanspruch 
dar.

Phase 2: Erarbeiten der Planungsinstrumente
In der zweiten Phase wurden die im REK formulierten Entwicklungsabsichten in die grundei-
gentümerverbindliche Nutzungsplanung umgesetzt. 
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Mitwirkung der Bevölkerung
Das Mitwirkungsverfahren dauerte vom 9. September bis 23. Oktober 2019. Es gingen insge-
samt 32 Eingaben zu den Planungsinstrumenten ein, davon 24 von Privatpersonen, drei von 
Firmen und fünf von Behörden, Parteien oder Verbänden. Der Gemeinderat hat alle Eingaben 
in einem Mitwirkungsbericht erfasst, ausgewertet und dazu Stellung genommen. Relativ viele 
Mitwirkungseingaben bezogen sich auf die Spezielle Mischzone «Zellgut» und die Zonenzu-
ordnung im Gebiet Dorf. Die aufgrund der Mitwirkung vorgenommenen Änderungen sind im 
Planungsbericht nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) beschrieben.

Kantonale Vorprüfung
Parallel zur öffentlichen Mitwirkung wurde die Revision der Ortsplanung dem kantonalen  
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) zur Vorprüfung eingereicht. Der Kanton 
hat die Planung vorgeprüft und sich mit dem Vorprüfungsbericht vom 8. Juli 2020 zu den 
Entwürfen der revidierten Ortsplanung geäussert. Die aufgrund der kantonalen Vorprüfung 
vorgenommenen Änderungen sowie weitere Anpassungen sind im Planungsbericht nach 
Art. 47 RPV beschrieben.

Öffentliche Auflage und Einspracheverfahren
Die revidierte Ortsplanung lag vom 2. November bis 1. Dezember 2020 öffentlich auf. Wäh-
rend der öffentlichen Auflage sind 20 Einsprachen zum Zonenplan und/oder Bestimmungen 
des Bau- und Zonenreglements eingegangen. Der Gemeinderat hat mit den Einsprechenden 
Verhandlungen geführt mit dem Ziel, die Einsprachen gütlich zu erledigen. 

Aus Sicht des Gemeinderates zweckmässige und berechtigte Anliegen, welche die Ziele der 
Ortsplanungsrevision nicht infrage stellen, wurden berücksichtigt. Wo eine Einigung mit den 
Einsprechenden zustande kam, musste in der Regel der Zonenplan und/oder das Bau- und 
Zonenreglement angepasst werden. Einige weitere Anpassungen an den Planungsinstrumen-
ten möchte der Gemeinderat von sich aus vornehmen, um auf neue Erkenntnisse zu reagie-
ren.

Mit folgenden Parteien konnte eine gütliche Einigung gefunden werden3:
 – Meier-Bolz Philipp und Anina bezüglich Volumenerhalt auf dem Grundstück Nr. 681
 – Private Einsprechende bezüglich Bestimmungen zum Gebiet «Murerhüsli»
 – Bruno Stocker Bauingenieurbüro AG und Mitunterzeichnende bezüglich Aufrechterhaltung 

des Bebauungsplans Zellfeldpark
 – Hunkeler Partner Immobilien AG bezüglich Zonenbestimmungen für das Gebiet «Isleren 

Nord»
 – Private Einsprechende bezüglich Aufrechterhaltung des Gestaltungsplans «Tannberg-Höhe»

 – Private Einsprechende bezüglich der ergänzenden Bestimmungen für das Gestaltungsplan-
pflichtgebiet «Greuel II»

 – Diverse Einsprechende bezüglich Überführung des Gebiets «Tannberg-Höhe» in eine Spezi-
elle Wohnzone und der Aufrechterhaltung des Gestaltungsplans «Tannberg-Höhe»

 – IG Einhaltung Volkswille, vertreten durch Thomas und Monika Graber sowie Walter Rast, 
vertreten durch Anita und Bruno Amgarten-Rast bezüglich der Aufrechterhaltung der Bebau-
ungsplanpflicht über dem Grundstück Nr. 1085.

 – Strassengenossenschaft Tannberg, SVP Schenkon sowie Theiler Willy und Koch Franziska 
bezüglich dem Verzicht auf die Ausscheidung der Reservezonen insbesondere im Gebiet 
Tannberg

3 Auf Wunsch von einzelnen Einsprechenden werden ihre Namen in der Botschaft nicht aufgeführt.
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 – SVP Schenkon, vertreten durch Kurt Galliker, Präsident, stellte folgenden weiteren Antrag: 
Durch geeignete Massnahmen soll Schenkon höchstens ein jährliches Wachstum von 
0.5 %, anstatt von 1.1 % anstreben.  
Die Einsprache wurde zurückgezogen.

 – BirdLife Luzern, Pro Natura, Pro Natura Luzern, WWF Luzern und WWF Schweiz bezüglich 
den Bestimmungen zur Naturschutzzone

Die nach der öffentlichen Auflage vorgenommenen Änderungen sind im Planungsbericht 
erläutert und in den nun zur Abstimmung gelangenden Planungsinstrumenten berücksichtigt. 
Für die Änderungen nach der ersten öffentlichen Auflage wurde das Einspracheverfahren im 
Rahmen einer zweiten öffentlichen Auflage vom 19. April bis 18. Mai 2021 wiederholt.

Während der zweiten öffentlichen Auflage sind fünf Einsprachen zum Zonenplan und/oder BZR 
eingegangen. Der Gemeinderat hat mit den Einsprechenden wiederum Verhandlungen geführt, 
sofern auf die Anträge einzugehen war. 

Aufgrund der Einspracheverhandlungen nach der zweiten öffentlichen Auflage wurde am BZR 
eine klärende Ergänzung gemacht. Im Zonenplan wurden zudem gewisse Inhalte neu numme-
riert. Die nach der zweiten öffentlichen Auflage vorgenommenen unwesentlichen Änderungen 
sind unter Ziffer 7 erläutert und in den zur Abstimmung gelangenden Planungsinstrumenten 
berücksichtigt.

Mit den Einspracheverhandlungen und den vorgenommenen Änderungen, welche zur zwei-
ten öffentlichen Auflage gelangten, konnte eine Einsprache gütlich erledigt werden. Auf eine 
Einsprache wird nicht eingetreten. Eine weitere Einsprache wurde zurückgezogen.

Aus der ersten und zweiten Auflage verbleiben von den insgesamt 25 Einsprachen noch elf 
unerledigte Einsprachen, über welche die Stimmberechtigten zu befinden haben. Die nicht 
gütlich erledigten Einsprachen sind unter Ziffer 6 dargestellt.

Beschlussfassung 

Gestützt auf Art. 19 der Gemeindeordnung wird über die Gesamtrevision der Ortsplanung 
und Behandlung der Einsprachen im Urnenverfahren abgestimmt. Die Stimmberechtigten 
beschliessen über eine gesamthafte Vorlage, welche als Einheit beurteilt werden muss. Die 
Möglichkeit, Einsprachen mittels einzelnen Abstimmungsfragen separat zu behandeln, ent-
spricht nicht der gängigen Praxis im Urnenverfahren. Die Ortsplanungskommission bzw. der 
Gemeinderat hat diese Möglichkeit mehrfach diskutiert und u.a. wegen diversen Abhängigkei-
ten und der Komplexität der Vorlage nicht weiter verfolgt. 
Den Einsprechenden wird ein Rechtsmittel eingeräumt (siehe Ziff. 10).

Der Gemeinderat unterbreitet den Stimmberechtigten die Zonenpläne, das Bau- und Zonen-
reglement und die elf verbliebenen Einsprachen zur Beschlussfassung. Er begründet nachfol-
gend unter Ziffer 6 , weshalb er den Stimmberechtigten beantragt, diese Einsprachen abzu-
weisen oder darauf nicht einzutreten.

Mit der Zustimmung zur Revision der Ortsplanung werden gleichzeitig zehn Einsprachen 
abgewiesen und auf eine Einsprache wird nicht eingetreten.
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5. Ergebnisse der Ortsplanungsrevision

5.1 Kernpunkte der Revision

Entwicklungsabsichten
Die Gemeinde Schenkon erwartet bis 2045 ein Bevölkerungswachstum von heute rund 3'050 
auf 3'900 Einwohner/-innen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 
1.1 % bzw. ca. 35-40 Personen. Dieses Wachstum wurde bereits im Räumlichen Entwicklungs-
konzept (REK) als Zielsetzung formuliert. Es wird vorwiegend durch verschiedene Entwick-
lungsgebiete wie Kirschgarten, Zellfeld-Tenniscenter und Burg ermöglicht, die bereits von der 
Stimmbevölkerung gutgeheissen wurden. Das weitere Wachstum kann durch die Überbau-
ung von weiteren Bauzonenreserven, eine ausgewogene Verdichtung im Bestand und durch 
Umstrukturierungen (z.B. Zellgut) ermöglicht werden. Langfristig sind an geeigneten Lagen 
zudem moderate Siedlungserweiterungen denkbar, da der vorliegende Zonenplan eine tiefere 
Bauzonenkapazität als 3'900 Einwohner/-innen ausweist. Nach den Vorgaben des kantonalen 
Richtplans sind mit dieser Revision der Ortsplanung keine Siedlungserweiterungen möglich.

Siedlungsentwicklung nach Innen 
Die Ortsplanung ermöglicht an Verkehrsknoten der Münster- und Dorfstrasse ergänzend zu 
den bestehenden Entwicklungsgebieten die Umstrukturierung zu ortsbaulichen Akzenten. 
Im Gebiet «Zellgut» erfolgt die konkrete Umstrukturierung mit der Bebauungsplanung. In den 
übrigen, bereits überbauten Quartieren wird bewusst auf die Schaffung grösserer Nutzungs-
potenziale und die damit zusammenhängende Verdichtung verzichtet.

Qualitatives Wachstum
Die Kernzonen liegen an zentralen, gut einsehbaren Lagen. An einer qualitativ hochwertigen 
Entwicklung besteht ein besonderes öffentliches Interesse. Daher unterliegen diese Gebiete 
einer Bebauungs- bzw. Gestaltungsplanpflicht. Die Richtprojekte sind durch ein qualitätssi-
cherndes Verfahren (Architektur-Wettbewerb o. ä.) zu erarbeiten.  
Neue Qualitätsanforderungen sollen es der Gemeinde rechtlich ermöglichen, eine gute Ein-
gliederung und Gestaltung von Bauten und Anlagen generell einzufordern sowie unerwünsch-
te bauliche Auswüchse zu unterbinden.

Neue Baubegriffe und Messweisen
Das neue Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Luzern hat sich mit der Revision 2014 
grundlegend geändert: Die Höhen eines Gebäudes werden anders gemessen, planungsrecht-
lich wird die «Geschossigkeit» aufgehoben und das Mass für die Nutzungsdichte einer Parzel-
le ändert (von der Ausnützungsziffer AZ zur Überbauungsziffer ÜZ). Die geänderten kantona-
len Vorgaben werden mit der Ortsplanungsrevision im BZR umgesetzt.
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–  «Nutzfläche» (anrechenbare Geschossfläche)
    im Verhältnis zum Grundstück

–  «Fussabdruck» des Gebäudes (anrechenbare
    Gebäudefläche) im Verhältnis zum Grundstück

–  «Nutzfläche» ergibt sich erst aus Kombination mit
    Höhenmassen (realisierbare Geschosse)

Bislang: Ausnützungsziffer (AZ) Neu: Überbauungsziffer (ÜZ)

Künftig wird die Höhe eines Gebäudes nur noch über die Fassaden- und die Gesamthöhe 
bestimmt. Zudem werden die massgebenden Höhen an der Stelle mit dem grössten Höhen-
unterschied gemessen. Um diesen Umstand auszugleichen wird an Hanglagen ein Höhenzu-
schlag gewährt. 

Die Überbauungsziffer (ÜZ) ist das Verhältnis des «Fussabdrucks» eines Gebäudes zur anrechenba-

ren Grundstücksfläche. Mit der ÜZ wird somit bestimmt, welcher Anteil einer Parzelle überbaut 
werden kann (z.B. ein Viertel der Parzelle = Überbauungsziffer 0.25).

Die heute in den einzelnen Zonen realisierbaren Höhen und Nutzungsdichten wurden soweit 
möglich auf die neuen Masse umgerechnet. Eine exakte «Übersetzung» der alten auf die neu-
en Masse ist jedoch nicht möglich, da auch die Messweisen ändern.

Gewässerräume
Aufgrund der neuen Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes sind die See- und Flussufer 
stärker als bisher frei zu halten. Damit können die nötigen Räume zum Schutz vor Hoch-
wasser, zur Sicherung der natürlichen Funktion der Gewässer und für die Gewässernutzung 
geschaffen werden. Dies erfolgt mit zwei neuen überlagernden Zonen: Der «Grünzone Ge-
wässerraum» innerhalb sowie der «Freihaltezone Gewässerraum» ausserhalb der Bauzonen. 
Durch die Überlagerung bleibt die Ausnützung auf den Grundstücken bestehen. Die wesent-
lichste Auswirkung ist, dass Bauten und die meisten Anlagen grundsätzlich nur noch ausser-
halb der Gewässerräume erstellt werden dürfen. Die Gewässerräume definieren neu den 
erforderlichen Abstand von Bauten und Anlagen zu den Gewässern.

5.2 Planungsinstrumente

Zonenpläne
Die wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Ortsplanung lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

 – neue Zonensystematik aufgrund der geänderten Baubegriffe (keine Geschosszahlen mehr)
 – Umzonungen in die neu geschaffene Kernzone
 – Festlegung von speziellen Wohnzonen mit massgeschneiderten Bestimmungen in Gebie-

ten mit speziellen Nutzungs-, Erhaltungs- und Gestaltungsansprüchen 
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 – Festlegung einer Speziellen Mischzone im Gebiet Zellburg mit Bebauungsplanpflicht zur 
Umstrukturierung des bisherigen Gewerbegebiets

 – Ausscheidung von Verkehrszonen
 – Ausscheidung einer Weilerzone im Gebiet Tann
 – Aufhebung der Reservezonen (bisher übriges Gebiet B)
 – Festlegung der Gewässerräume mit überlagernden Grünzonen und Freihaltezonen

Bau- und Zonenreglement
Das Bau- und Zonenreglement wurde umfassend überarbeitet und den neuen gesetzlichen 
Bestimmungen von Bund und Kanton angepasst. Die wesentlichen Änderungen lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

 – Einführung der neuen Baubegriffe gemäss interkantonaler Vereinbarung über die Harmoni-
sierung der Baubegriffe (IVHB)

 · Gesamt- und Fassadenhöhen, Überbauungsziffer
 · Hangzuschlag
 · Volumenerhalt für ortsbauliche Sonderfälle (Reihenhäuser o.ä.)

 – Massnahmen für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung:
 · Verankerung des beratenden Fachgremiums
 · Definition von Anforderungen an qualitätssichernde Verfahren
 · Definition von Gestaltungsgrundsätzen

 – Aufhebung zahlreicher altrechtlicher Bebauungs- und Gestaltungspläne
 – Möglichkeit zur Forderung von Mobilitätskonzepten zur Minderung des Anteils des motori-

sierten Individualverkehrs
 – klare Regeln für neue Antennenanlagen

5.3 Weitere Auswirkungen

Bestandesgarantie
Bestehende Bauten, welche die Überbauungsziffer überschreiten, unterliegen der Bestandes-
garantie nach § 178 Planungs- und Baugesetz. Das heisst, bestehende Bauten müssen nicht 
den neuen Bestimmungen angepasst werden und auch bereits ausgeübte Nutzungen dürfen 
weiterhin betrieben werden.

Mehrwertausgleich
Seit 2018 unterliegen im Kanton Luzern sowohl Einzonungen als auch Um- und Aufzonungen 
in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht und der Erlass oder die Änderung 
von Bebauungsplänen einer Mehrwertabgabepflicht von 20 % (vgl. §§ 105 ff PBG). Die Erträ-
ge aus Einzonungen fliessen in einen vom Kanton verwalteten Fonds und stehen primär zur 
Entschädigung von Aus-/Rückzonungen im Kanton Luzern zur Verfügung. Die Erträge aus 
Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht fallen vollum-
fänglich der Standortgemeinde zu. Diese Erträge sind für Massnahmen zur inneren Verdich-
tung, für Aufwertungen des öffentlichen Raums und von Natur und Landschaft sowie für die 
Förderung der Siedlungsqualität und des preisgünstigen Wohnungsbaus zu verwenden. 

Anstelle der Veranlagung der Mehrwertabgabe auf Um-/Aufzonungen kann die Gemeinde mit 
den Grundeigentümern einen verwaltungsrechtlichen Vertrag abschliessen, welcher bei-
spielsweise die Beteiligung der Grundeigentümer an Infrastrukturen oder der Gestaltung des 
öffentlichen Raums, der Abtausch oder die Abgeltung von Grundstücksteilen oder die Vertei-
lung von Planungskosten zum Gegenstand hat.
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Mit der Revision der Ortsplanung wird in Schenkon keine Einzonung vorgenommen. Abgabe-
pflichtig sind daher einige Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestal-
tungsplanpflicht, sofern ein Mehrwert von mehr als Fr. 100'000 pro Grundstück entsteht:

 – Gebiet «Zellgut» (Spezielle Mischzone Nr. 2)
 – Gebiet «Unterdorf» (Dorfzone mit Bebauungsplanpflicht)
 – Kernzone mit Gestaltungsplanpflicht:

 · Gebiet «Zellfeld Nord»
 · Gebiet «Zentrum» 
 · Gebiet «Dorf»

Ob die Mehrwertabgabe bei weiteren betroffenen Gebieten veranlagt wird oder ob stattdes-
sen mit den Grundeigentümern verwaltungsrechtliche Verträge abgeschlossen werden, ist 
heute noch offen und wird zu gegebenem Zeitpunkt zu klären sein (spätestens im Rahmen 
der Erarbeitung des jeweiligen Gestaltungs- bzw. Bebauungsplans).

6. Nicht gütlich erledigte Einsprachen

6.1 Einsprachen der 1. Auflage

6.1.1 Einsprache von Bruno Stocker, Bruno Stocker Bauingenieurbüro AG, Hünen-
berg

Die Einsprache wurde von 27 Eigentümer/-innen und Miteigentümer/-innen der Überbauung 
Parkstrasse 3-16 (Zellfeldpark) mitunterzeichnet.

a. Anträge der Einsprechenden
Das Gebiet innerhalb des Bebauungsplans (BP) Zellfeldpark ist der Wohnzone D mit Lärm-
Empfindlichkeitsstufe II (und nicht der Mischzone M mit Lärm-Empfindlichkeitsstufe III) zuzu-
teilen.

b. Begründung der Einsprechenden 
Der BP Zellfeldpark umfasst reine Wohnbauten. Für Gewerbe habe man damals keine Käu-
ferschaft gefunden, folglich wurden Wohnbauten erstellt (was die Zonenbestimmungen auch 
zulassen). Nach der Umsetzung des Gestaltungsplans «Zellfeld-Tenniscenter» grenzen östlich 
künftig reine Wohnbauten an den Zellfeldpark.

Die Lärmbelastung durch die angrenzenden Gewerbebetriebe im Norden und Süden halten 
sich in Grenzen. Das Coop-Areal wird heute nachts und sonntags kaum befahren. Die Zu-
fahrten zur Arbeitszone südlich des Zellfeldwegs lassen sich ohne Beeinträchtigungen des 
Zellfeldparks organisieren.

Eine reine Wohnüberbauung entspricht der Lärm-Empfindlichkeitsstufe II. Die Zuweisung zu 
einer Mischzone, mit dem Hintergedanken, damit die Lärm-Empfindlichkeitsstufe III begrün-
den zu können, ist gesetzlich nicht vorgesehen. In einer Mischzone muss ein angemessener 
Arbeitsanteil nachgewiesen werden können. Es handelt sich hier um einen Versuch, die Ge-
setzesgrundlage zu umgehen.
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Wenn ein Wohngebiet nicht lärmvorbelastet ist - was hier nicht der Fall ist - besteht aufgrund 
der Lärmschutzverordnung kein Grund für eine Ausnahme resp. für eine Aufstufung der Lärm-
Empfindlichkeitsstufe.

Es wird auf den Vorprüfungsbericht des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) 
vom 8. Juli 2020 verwiesen:

«Die Überbauung Zellfeldpark, realisiert nach dem gleichnamigen Bebauungsplan aus dem 
Jahr 2002, weist vorwiegend Wohnnutzung auf. In den Bebauungsplanbestimmungen sind 
neben Wohnungen nicht störende Dienstleistungsbetriebe (..) sowie Kleingewerbenutzungen 
zulässig. Letztere wurden offenbar kaum realisiert. Für diese Wohnüberbauung soll nun eine 
Mischzone erlassen werden, die auch mässig störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe 
zulässt. Dabei beträgt der zulässige Wohnanteil 75 % der Hauptnutzfläche. Begründet wird 
dies mit der angrenzenden Arbeitszone. Diese Begründung ist nicht sachgerecht. Zudem 
sollen die angrenzenden Parzellen neu in eine Mischzone umgezont werden. Die Zonenart 
ist grundsätzlich nach dem Charakter der bestehenden oder vorgesehenen Bebauung fest-
zulegen. Hinzu kommt, dass die heutige Überbauung mit vorwiegender Wohnnutzung in der 
neuen Mischzone zonenwidrig wäre, da sie einen zu hohen Wohnanteil aufweisen würde.

Wir beantragen Ihnen daher, das Gebiet Zellfeldpark einer Wohnzone mit der Lärm-Empfind-
lichkeitsstufe LES II zuzuweisen. Die Mischzone (LES Ill) ist nicht genehmigungsfähig.»

c. Erwägungen des Gemeinderats
Der Zellfeldpark (Parkstrasse) war bisher der Zentrumszone Zellfeld mit Nutzungsbereich A 
(Wohnungen, Dienstleistungen, Kleingewerbe) zugewiesen (vgl. Abb. 1). Es besteht eine Be-
bauungsplanpflicht. Die Bestimmungen bezügl. Nutzung im Bebauungsplan Zellfeldpark (Art. 5 
der Sonderbauvorschriften) gestatten eine Mischnutzung. Mässig störende Kleingewerbebe-
triebe sind heute im Erdgeschoss zulässig. Die Zuordnung der Lärm-Empfindlichkeitsstufe 
hängt primär von den Zonenvorschriften ab. Die tatsächlich ausgeübte Nutzung und die be-
stehende Lärmbelastung sind nur dann zu berücksichtigen, wenn die zulässige Nutzung nicht 
klar festgelegt ist.

Abb. 1 Ausschnitt rechtskräftiger Zonenplan Abb. 2 Ausschnitt revidierter Zonenplan

Auf Antrag des Einsprechers wird der BP Zellfeldpark nicht aufgehoben. Es wird eine Speziel-
le Mischzone festgelegt (vgl. Abb. 2). Die Ortsplanungsrevision hat hier vorwiegend zum Ziel, 
die bestehende Regelung in die neue Zonensystematik zu überführen. Daher wird das Gebiet 
Zellfeldpark weiterhin einer Mischnutzung mit Lärm-Empfindlichkeitsstufe III zugeordnet. Die 
Zonenart orientiert sich stark an den heute rechtsgültigen Bestimmungen des BP Zellfeldpark. 
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Die Bebauung weist heute mehrheitlich Wohnnutzung und teils nicht störende Dienstleis-
tungsbetriebe auf. Auf die quantitative Festlegung eines Wohn- bzw. Gewerbeanteils wird 
weiterhin, wie im rechtsgültigen BZR und BP Zellfeldpark verzichtet. Die Bebauung bleibt in 
der neu vorgesehenen Speziellen Mischzone zonenkonform. 

Die kritische Haltung im Vorprüfungsbericht basiert auf dem BZR-Entwurf, der einen Wohnan-
teil von max. 75 % der Hauptnutzfläche vorsah. Das BUWD hat bei ihrer Beurteilung überse-
hen, dass gemäss BP bereits jetzt mässig störende Gewerbenutzungen im Erdgeschoss zuläs-
sig sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Überführung der bisherigen Regelung 
in die neue Zonensystematik ohne materielle Änderung durchaus genehmigungsfähig ist.

Sämtliche umliegende Gebiete befinden sich in der Lärm-Empfindlichkeitsstufe III. Die an-
grenzenden Gewerbebetriebe hätten bei einer tieferen Lärm-Empfindlichkeitsstufe des 
Zellfeldparks strengere Grenzwerte bezüglich ihrer Lärmemission einzuhalten. Der Betrieb 
der angrenzenden, offenen Tennisplätze wäre voraussichtlich einzuschränken, wenn die 
Lärm-Empfindlichkeitsstufe II zum Tragen käme. Die Entwicklung des Gewerbegebiets Zellgut 
ist entsprechend zu berücksichtigen z. B. Anlieferung Coop, mögliche Überbauung auf dem 
Grundstück Nr. 33. 

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Bruno Stocker Bauingenieurbüro AG, Hünenberg und Mitunterzeichnende 
ist abzuweisen.

6.1.2 Einsprache von Anna Theresia Eggerschwiler, vertreten durch Heinrich 
Eggerschwiler

a. Anträge der Einsprecherin
Der Lindenbaum auf der Parzelle Nr. 172, Grundbuch Schenkon, sei als «Naturobjekt» aus dem 
Zonenplan der Gemeinde Schenkon zu entfernen.

Abb. 3 Ausschnitt revidierter Zonenplan mit 
Naturobjekt Nr. 10 (Linde)

Abb. 4 Ausschnitt Luftbild der Parzelle 
Nr. 172 (Quelle: Geoportal Luzern)

b. Begründung der Einsprecherin
Die Feststellung des Lindenbaumes als «Naturobjekt» stellt einen unverhältnismässigen und 
somit unrechtmässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie (Art. 26 Abs. 1 BV) der Grundeigen-
tümerin dar. Denn es handelt sich um einen alten, morschen Lindenbaum, dessen Abgang 
in naher Zukunft absehbar ist. Zudem stellt der Lindenbaum ein Sicherheitsrisiko für die 
Allgemeinheit dar, da Äste abbrechen und auf die Münsterstrasse sowie die Quartierstrasse 
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(Murerhüsli) fallen und daher Passanten und Verkehrsteilnehmer verletzt werden könnten. Die 
Ersatzschaffung nach Art. 23 Abs. 3 BZR eines gleichaltrigen Baumes wäre nicht möglich bzw. 
mit hohen Kosten zulasten der Einsprecherin verbunden.

Die Förderung vermeintlicher Ortsbild- oder Naturschutzinteresse sei mit einer Vielzahl von 
milderen Massnahmen zum Schutze der Bäume möglich, z. B. durch unter Schutz stellen von 
Objekten auf Landwirtschaftsparzellen. 

Die Unterschutzstellung des Baumes führt zu einem übermässigen Eingriff in die Verfü-
gungsfreiheit der Grundeigentümer und zusätzlich zu einer erheblichen Wertminderung des 
Grundstücks. Das Grundstück kann dadurch nicht ausgebaut werden. Dies führt zu einer 
Wertminderung der Bauparzelle und stellt ein Eingriff in die Eigentumsgarantie und somit 
eine materielle Enteignung (Art. 26 Abs. 2 BV) dar, welche vollständig für den entstehenden 
Minderwert des Grundstücks entschädigt werden müsste.

Die Feststellung des Lindenbaumes als «Naturobjekt» widerspicht der Zielsetzung des revi-
dierten Bundesgesetzes über die Raumplanung zur «verdichteten Bauweise». Das vorhandene 
Bauland müsse maximal ausgenutzt werden können.

c. Erwägungen des Gemeinderats
Die Festlegung basiert auf dem Inventar im Sinne von § 18 Natur- und Landschaftsschutz 
(NLG), welches durch die Umweltschutzkommission erarbeitet wurde. Die Gemeinde erachtet 
die Festlegung als erforderlich, um an genannter Lage den Fortbestand eines markanten Ein-
zelbaums und eine angemessene Siedlungsdurchgrünung aufrechterhalten zu können.

Es besteht ein öffentliches Interesse an einer Siedlungsdurchgrünung und dem Aufrechterhal-
ten von Lebensräumen von Tieren und Pflanzen.

Aufgrund der Lage des Einzelbaums am Rande des Grundstücks wird die Einschränkung auf 
die Bebaubarkeit als vertretbar erachtet. Von einer erheblichen Wertminderung des Grund-
stücks ist nicht auszugehen, weil die max. zulässigen Baumassen weiterhin ausgeschöpft 
werden können. Von einer materiellen Enteignung ist nicht auszugehen. Diese Aussage wurde 
nicht belegt. Der Eingriff in die Eigentumsgarantie wird daher als verhältnismässig erachtet.

Das Gebiet Tannberg und insbesondere das Grundstück Nr. 172 sollen nicht verdichtet bebaut 
werden. Die Siedlungsentwicklung nach Innen wird mit Massnahmen in anderen Gebieten 
angestrebt.

Der Art. 22 Abs. 8 BZR wurde aufgrund der Einspracheverhandlung angepasst, damit im Falle 
einer Beseitigung eines Naturobjekts die Möglichkeiten für einen Ersatz erhöht werden. 
Bisher musste in der Umgebung gleichwertiger Ersatz geschaffen werden. Neu ist ein Er-
satz auch in einer anderen Bepflanzungsform möglich, sofern der gleiche ökologische Wert 
nachgewiesen ist. Die Beurteilung erfolgt durch unabhängige Fachexperten auf Kosten der 
Gesuchsteller. Der Gemeinderat ist nicht bereit, dem Anliegen weiter entgegenzukommen.

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Anna Theresia Eggerschwiler, vertreten durch Heinrich Eggerschwiler ist 
abzuweisen.
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6.1.3 Einsprache der Erben des Werner G. Sieger

a. Anträge der Einsprechenden
Das Grundstück Nr. 363 «lsleren» Schenkon ist in die Reservezone gemäss Art. 18 des Bau- 
und Zonenreglements (Stand 1. öffentliche Auflage) sowie Zonenplan aufzunehmen.

Abb. 5 Ausschnitt Luftbild mit Parzelle Nr. 363 (Quelle: Geoportal Luzern)

b. Begründung der Einsprechenden
Das Grundstück wurde als Zweck der Bebauung erworben. Es eignet sich für eine Bebauung. 
Es ist mit Strasse und Werkleitungen erschlossen. Im Vergleich zu vergangenen Einzonungen 
ist dieses Grundstück als absolut gleichwertig zu taxieren.

Die Einsprechenden sind der Überzeugung, dass das Grundstück die Bestimmungen des Art. 
18 BZR (Stand 1. öffentliche Auflage) erfüllt, weshalb die Aufnahme in die Reservezone ge-
rechtfertigt ist. 

Das Grundstück würde von den Einsprechenden zeitnah zur baulichen Realisierung frei gege-
ben.

c. Erwägungen des Gemeinderats
Aufgrund von mehreren Einsprachen hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, auf die 
Ausscheidung von Reservezonen vollständig zu verzichten. Im Zuge dieser Überarbeitung 
wurde der entsprechende Art. 18 ersatzlos gestrichen und alle Reservezonen wurden der 
Landwirtschaftszone zugewiesen. 

Zur Steuerung der mittel- und langfristigen Siedlungsentwicklung hat der Gemeinderat 2019 
das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) beschlossen. Das Grundstück Nr. 363 ist demnach 
auch langfristig nicht als potenzielles Siedlungserweiterungsgebiet vorgesehen. Die dafür 
nötigen Anforderungen gemäss kantonalem Richtplan werden nicht erfüllt.

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache der Erben des Werner G. Sieger ist abzuweisen.
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6.1.4 Einsprache von Verena Kottmann betreffend Parzelle Nr. 879,  
vertreten durch lic. iur. Josef Schaller

a. Anträge der Einsprecherin
1. Die Parzelle Nr. 879 sei der Wohnzone C mit ÜZ 0.28 zuzuweisen, eventuell der Mischzone, 

wie die benachbarte Liegenschaft, jedoch ohne Gestaltungsplanpflicht.
2. Für den Fall, dass dem Antrag Ziffer 1 nicht entsprochen wird, sei die Parzelle Nr. 879 der 

Wohnzone B, neu mit Gebäudehöhe generell von 11 m, zuzuweisen mit einer ÜZ von neu 
0.28. In Hanglagen4 eine ÜZ von 0.25.

Abb. 6 Ausschnitt rechtskräftiger Zonenplan Abb. 7 Ausschnitt revidierter Zonenplan

b. Begründung der Einsprecherin
Im Rahmen der Mitwirkung zum Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) wurde eine Verdich-
tung / Aufzonung des Grundstücks in die Wohnzone W4 / W5 beantragt. Dies wurde mit der 
eigenen Erschliessung der Parzelle Nr. 879 und einer Aufzonung und Verdichtung analog der 
Parzelle Nr. 1085 (Im Dorf 1, Sitz der Hunkeler Partner Architekten AG) sowie der umliegen-
den Gebäude an der Dorfstrasse / Greuel begründet. Der Zonenplan, der zur Vorprüfung / 
Mitwirkung vorgelegt wurde, sah für die Parzelle eine Zuordnung in die Mischzone (mit max. 
Gesamthöhe von 15.0 m und ÜZ zwischen 0.24 - 0.32) mit Gestaltungsplanpflicht vor. 

Dem Vorprüfungsbericht vom 8. Juli 2020 ist nirgendwo zu entnehmen, dass die Parzelle Nr. 
879 aus der Mischzone zu entlassen sei. Richtigerweise wurde erkannt, dass die Parzelle Nr. 
879 mit einer eigenen Erschliessung unabhängig von anderen Grundstücken entwickelbar ist 
und folglich nicht im Gestaltungsplanperimeter «Greuel» mit einzubeziehen war. 

Das Umschwenken mit der Zuweisung in die Wohnzone B erfolgte, ohne dass die Einspreche-
rin nochmals konsultiert wurde. Sie konnte und durfte mit der Beibehaltung der Parzelle in 
der Mischzone rechnen. Dieses Umschwenken ist für die Einsprecherin nicht nachvollziehbar. 
Dies bedeutet eine Reduktion der max. Gesamthöhe um 6 m auf nur noch 9 m. Die Begrün-
dung ist nicht stichhaltig, falsch, aktenwidrig und willkürlich.

Zu Gunsten der Parzelle Nr. 879 wurde zu Lasten der Parzelle Nr. 812 ein Näherbaurecht im 
Umfang von 3.7 m für Gebäude vereinbart. Auch gegenüber der Parzelle Nr. 223 ist ein Näher-
baurecht von 3.8 m im Grundbuch eingetragen. Das Näherbaurecht betrifft nicht nur Bauten 
und Anlagen im Zeitpunkt des Errichtungsaktes, sondern impliziert auch allfällige Änderun-
gen.

4 Als Hanglage gilt nach Art. 7 Abs. 4 BZR eine Neigung, welche innerhalb der Fassadenlinie gemessenen Falllinie we-
nigstens 8 % beträgt.
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Zum Nachweis der Bebaubarkeit hat die Einsprecherin vom Architekurbüro Hunkeler Partner 
Architekten AG Überbauungsstudien mit den tatsächlichen Grenzabständen erstellen las-
sen. Unter Beachtung der maximalen Gebäudehöhen lassen sich dank den Näherbaurechten 
sowohl in der Mischzone wie auch in der Wohnzone C Wohnbauten mit der max. zulässigen 
Gebäudehöhe erstellen. Eine mögliche Gebäudegrundfläche lässt sich  dem Situationsplan 
(siehe Abb. 8) entnehmen.

S. 4 Hunkeler Partner Architekten AG, Schenkon

Schnitt und Situation mit möglicher Gebäudegrundfläche 1:250

3 VO RS C H L AG Ü B E R BAU U N G S ST U D I E — S I T UAT I O N U N D G ES C H O S S I G K E I T

Abb. 8 Überbauungsstudie der Parzelle Nr. 879 (Hunkeler Partner Architekten AG, 2020)

Das heute geltende kantonale Recht lässt aktuell, zweigeschossig ausgestaltet, Gebäude von 
max. 11 m zu. Somit ergibt sich eine Verschlechterung um 2 m. Diese Festlegung verletzt den 
Grundsatz der haushälterischen Nutzung mit dem Boden nach Art. 1 des Raumplanungsgeset-
zes (RPG). Die Rückstufung ist im Lichte der Verdichtungsstrategie des RPG sowie auch des 
kantonalen Planungsrechts rechtswidrig.

Die Zuweisung mindestens in die Wohnzone C, eventualiter in die Mischzone ergibt sich auch 
aus der Lage an der Kantonsstrasse und dem Einbezug der bestehenden Bausubstanz in der 
Nachbarparzellen entlang der Kantonsstrasse. Zudem liegt die Parzelle Nr. 879 gegenüber 
dem Ortsteil Greuel / Grundhof. Hier sind Hauptgebäude über 11 m Gesamthöhe erstellt und 
visuell wahrnehmbar. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit gebietet, von einer Minimalhöhe 
von 11 m auszugehen.

Die Parzelle liegt mitten in einer schon mit hoher ÜZ und hohen Gebäuden bestehenden 
Bausubstanz und grenzt unmittelbar an die Kantonsstrasse. Eine entsprechende Fortführung 
der bestehenden Bausubstanz ist gerechtfertigt, stützt auf das Verdichtungsgebot und ist im 
überwiegenden öffentlichen Interesse. 

c. Erwägungen des Gemeinderats
Einer Erhöhung der ÜZ in der Wohnzone C von 0.24 auf 0.28 wird nicht stattgegeben. Aus-
schlaggebend sind die unterschiedlichen Grundeigentümerinteressen, die Parzellenstruktur 
und der Grundsatz der Ortsplanungsrevision, dass nicht überall sondern nur sehr gezielt 
verdichtet werden soll. Im vorliegenden Fall ist die Lage für eine Verdichtung aus öffentlicher 
Sicht nicht erwünscht.



Gemeinde Schenkon
Revision der Ortsplanung
Botschaft zur Urnenabstimmung

20 ecoptima 20

Zum Zeitpunkt der Vorprüfung / Mitwirkung war im Zusammenhang mit der vorgesehenen 
gegenüberliegenden Erhaltungszone über dem Gebiet Greuel / Grundhof eine Mischzone 
mit Gestaltungsplanpflicht vorgesehen. Im Rahmen der Mitwirkung gingen unterschiedliche 
Eingaben ein, welche die Gestaltungsplanpflicht sowie die Erhaltungszone ablehnten. Diese 
Eingaben führten schliesslich zu den diversen Änderungen (Aufhebung Gestaltungsplanpflicht, 
Aufhebung Erhaltungszone – neu Landwirtschaftszone, Umzonungen). 

Das Grundstück Nr. 879 hat einen stärkeren Bezug zum südöstlich angrenzenden Wohngebiet 
als zur Baugruppe Greuel / Grundhof bzw. der nordwestlich angrenzenden Bebauung entlang 
der Dorfstrasse (vgl. Abb. 6). Die Unterteilung wird wie im aktuell rechtsgültigen Zonenplan bei 
der Erschliessungsstrasse Greuel (u.a. auf dem Grundstück Nr. 879) mittels unterschiedlicher 
Grundnutzung umgesetzt.

Das Grundstück wurde durch die Hunkeler Partner Architekten AG analysiert. Die Bebaubar-
keit wurde dank den privatrechtlichen Verträgen offensichtlich verbessert. Das Grundstück 
Nr. 879 befindet sich heute in der 2-geschossigen Wohnzone a mit einer Ausnützungsziffer 
von 0.35. Dies entspricht heute einer anrechenbaren Geschossfläche (aGF) von 232.75 m2. 
Gemäss Analyse ist neu für die Wohnzone B eine Nettowohnfläche von 286 m2 möglich. Diese 
Nettowohnfläche ist grösser als die heute mögliche aGF, obwohl die aGF per Definition noch 
weitere Fläche als nur Nettowohnflächen umfasst. Gemäss heutigem Reglement sind 11 m 
Gesamthöhe (2 Vollgeschosse + 1 Dachgeschoss) erlaubt und neu nur noch 9 m. Es sind 
jedoch nach wie vor 2 Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss / Attikageschoss möglich. Es 
handelt sich somit um keine Abzonung. 

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Kottmann Verena, vertreten durch lic. iur. Josef Schaller, ist abzuweisen.

6.1.5 Einsprache von Verena Kottmann, Mitglied Erbengemeinschaft des Josef 
Kottmann-Burkard sel., Eigentümer der Grundstücke Nrn. 33, 852 und 224

6.1.5.1 Einsprache betreffend Gebiet «Zellgut» 

a. Anträge der Einsprecherin
1. BZR-Anhang Nr. 1 / Spezielle Mischzone Nr. 2 «Zellgut»:  

Folgender Passus ist vollständig und ersatzlos zu streichen:
 · Bei Beibehaltung der Verkehrserschliessung über den Kreisel Zellburg gilt die Nut-
zungsart der Arbeitszonen nach Art. 8 BZR bzw. der Grünzone nach Art. 13. BZR. Ist die 
Verschiebung der Erschliessung in den Bereich der heutigen Grundwasserschutzzone 
umgesetzt, gilt die Nutzungsart der Mischzone nach Art. 9 BZR, wobei der Wohnanteil 
im Bereich westlich der neuen Erschliessungsstrasse auf einen Drittel der Hauptnutzflä-
che beschränkt ist und die minimale, dem Wohnen dienende Hauptnutzfläche auf dem 
Grundstück Nr. 32 im Falle eines Neubaus 3500 m2 beträgt.

Der Zonenplan soll ohne diese Verkehrszonen dargestellt werden (analog Stand Zonenplan 
im kantonalem Vorprüfungsverfahren). 

2. Die Grundstücke Nr. 33 und Nr. 852 im Gebiet Zellgut sind in jedem Fall der Mischzone 
zuzuweisen. Es ist von einer Zuweisung der beiden Grundstücke Nr. 33 und 852 in die Ar-
beitszone abzusehen. 
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3. Anhang Nr. 1 / Nr. 2 «Zellgut», BZR-Anhang Nr. 1 / Nr. 2 «Zellgut», Seite 43: 
Mass und Lage der Nutzung, die Gesamthöhe und die Fassadenhöhe sind im ganzen 
Mischzonen-Gebiet auf mind. 18 Meter und max. 24 Meter festzulegen, entlang der Müns-
terstrasse auf mind. 18 Meter und auf max. 20 Meter. Die Zonenzuteilung der Grundstücke 
Nr. 33 und 852 Zellgut in die Mischzone ist unabhängig von Regeln / Vorschriften (die im 
Bebauungsplan zu klären sind) vorzunehmen. 

b. Begründungen der Einsprecherin
1. Die Erschliessungs- und Anlieferungsfragen sind nicht im BZR zu regeln sondern im Rah-

men des Bebauungsplans. Die neue Erschliessungsidee wird abgelehnt.  
Für die Einsprecherin war es sehr befremdend, dass die Eigentümer des Gebiets Zell-
gut Ende September 2020 vom Gemeinderat aufgefordert wurden, eine Erschliessungs-
Absichtsvereinbarung LOI Letter of Intent (mit Abhängigmachung der Nicht-Aufzonung 
der Grundstücke) zu unterzeichnen. Kein Grundeigentümer verzichtet grundlos auf eine 
bewährte und tatsächlich bestehende private Erschliessung, inkl. Dienstbarkeiten, Werk-
leutungen etc. resp. tätigt zweimal Millionen-Investitionen zum Erschliessen der eigenen 
Grundstücke. 

2. Entlang der Münsterstrasse soll, wie schon während des Ortsplanungsverfahrens ange-
strebt wurde, auf einer Bautiefe bis 40 Meter die Maximalhöhe von 20 Metern für «orts-
bauliche» Akzente (Mischzone) gelten. Es bieten sich viele Möglichkeiten für Mischzonen-
Bebauungen an dieser ausserordentlich guten Lage an der Kantonsstrasse, die unmittelbar 
nach Sursee führt. 

3. Mit einer Gesamthöhe von 13.5 m kann dem Auftrag der inneren Verdichtung und des 
haushälterischen Umgangs mit bestem Bauland nicht Folge geleistet werden.

c. Erwägungen des Gemeinderats
1. Um eine klare Trennung zwischen Wohn- und Gewerbegebiet zu erreichen, muss der Über-

gang mit einer Mischzone gestaltet und die Erschliessung in Richtung Südwesten verlegt 
werden. Gemäss Machbarkeitsstudie nimmt die Gesamthöhe von der Autobahn in Richtung 
Schenkon ab und der Wohnanteil zu. 
Mit der Ortsplanungsrevision sollen die Grundlagen für die Umsetzung des Konzepts ge-
mäss der Machbarkeitsstudie geschaffen werden.  

Abb. 9 Ausschnitt Zonenplan, Stand 2018 Abb. 10 Ausschnitt revidierter Zonenplan

 
Zur Sicherstellung der Erschliessung muss im Falle einer Verlegung die Verkehrszone im 
Zonenplan eingezeichnet werden. Eine Umnutzung innerhalb der Speziellen Mischzone 
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ist abhängig von der Verschiebung der Erschliessung, sonst gilt weiterhin die Nutzungsart 
gemäss der Arbeitszone respektive Grünzone. Für die Gemeinde ist diese Abhängigkeit und 
eine geordnete Entwicklung im Gebiet Zellgut zentral.  
Wenn die Verschiebung der Erschliessung nicht erfolgt, ist das Grundstück Nr. 33 grund-
sätzlich erschlossen. Es wird jedoch wie bisher keine Wohnnutzung möglich sein. Es gilt 
auch die Interessen der Gewerbebetriebe zu berücksichtigen. Insbesondere der Schwer-
verkehr würde sich bei der aktuellen Erschliessungslösung nicht mit Wohnnutzungen auf 
der Parzelle Nr. 33 vertragen. Basierend auf der Machbarkeitsstudie ist eine Erhöhung des 
Wohnanteils nur im Zusammenhang mit der Verschiebung der Erschliessung möglich. 

2. Es besteht kein Anrecht auf eine Umzonung. Die koordinierte Entwicklung und neue Re-
gelung der Erschliessung ist für eine Erhöhung des Wohnanteils eine wichtige Grundvor-
aussetzung. Die beiden Grundstücke sollen nicht als einzelnes der Mischzone zugeordnet 
werden und zugleich von Arbeitszonen umgeben sein.  

3. Als Übergang zu den in Richtung Dorf Schenkon liegenden Gebiete ist eine Abstufung 
erforderlich. Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass viergeschossige Bauten eine gute Einglie-
derung gewährleisten. Daher wurde die Gesamthöhe ursprünglich auf 13.5 m beschränkt. 
Im Zusammenhang mit einer Einsprache wurde geprüft, ob gemäss § 68 PBG im Rahmen 
des Bebauungsplansverfahrens von den Gesamthöhen gemäss BZR abgewichen werden 
kann. Dies hat sich grundsätzlich als machbar erwiesen, ist jedoch mit der Grundnutzung 
abzustimmen. Daher wurde eine entsprechende Anpassung im BZR vorgenommen, damit 
bei einem guten Konzept / Projekt von der Gesamthöhe abgewichen werden kann. Im Zuge 
der Einspracheverhandlung wurde daher die zulässige Gesamthöhe auf 15.0 m erhöht. Im 
Rahmen des Bebauungsplans sind neu Abweichungen um max. 20 % möglich. 
Der städtebauliche Akzent der Parz. 852 ist in den vorliegenden Planungsinstrumen-
ten konkret erwähnt. Am Kreisel Zellburg sind in einer Bautiefe von maximal 40.00 m ab 
Strassenrand Münsterstrasse maximal zwei ortsbauliche Akzente mit einer Gesamt- und 
Fassadenhöhe von 20.00 m zulässig. Voraussetzung sind eine ortsbauliche Aufwertung und 
eine publikumsattraktive Erdgeschossnutzung (Anhang 1 Spezielle Mischzonen Nr. 2). Dies 
ist im Rahmen des Bebauungsplans individuell zu prüfen. Der Bebauungsplan resp. die 
Bebauungspläne sind auf der Grundlage eines qualitätssichernden Verfahrens gemäss Art. 
3 BZR zu erarbeiten. 
 
Sämtliche Angaben (Höhe, ÜZ, Nutzung) werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
konkreter geprüft. Ein Bebauungsplan für ein Teilgebiet kann erlassen werden, wenn ein 
Gesamtkonzept vorliegt. 

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Verena Kottmann ist abzuweisen.

6.1.5.2 Einsprache betreffend Gebiet «Greuel» 

a. Anträge der Einsprecherin
Das Teil-Grundstück Nr. 224 (rechts vom Greuelbach) liegt im Gestaltungsplanperimeter. Die 
angedachte nördliche Teil-Wohnzone B ist in die Wohnzone D zu legen.  
Der Erschliessungsrichtplan dieses Gebietes ist mit Erschliessung via Kindergartenstrasse 
noch während dieser Ortsplanungsrevision anzupassen.
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b. Begründungen der Einsprecherin
Der Grundstücks-Teil rechts vom Greuelbach (mit Gestaltungsplanpflicht) soll maximal zwei 
verschiedenen Zonentypen zugeordnet werden: die Mischzone an der Dorrfstrasse und die 
Wohnzone D für das grosse dahinterliegende Areal. Im Grenzbereich zur Wohnzone B wird 
eine qualitätsvolle Abstufung im Rahmen des Gestaltungsplanes gemacht.

Die Erschliessung hat ausschliesslich über die Kindergartenstrasse mit möglicher Zufahrt in 
eine Tiefgarage auf dem Areal Greuel zu erfolgen. Dies ist eine baulandschonende Variante 
und lässt strassenfreien Raum um eine qualitätsvolle Bau- und Freiraumgestaltung zu reali-
sieren. Der Erschliessungsrichtplan soll angepasst werden, damit Planungssicherheit erlangt 
wird.

c. Erwägungen des Gemeinderats
Um eine angemessene Eingliederung zu erreichen, ist der hinterliegende Grundstückbereich 
in der Wohnzone B zu belassen. Die mittels Umzonung in die Wohnzone D mögliche bauliche 
Dichte wäre hier nicht ortsverträglich.

Abb. 11 Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan Abb. 12 Ausschnitt revidierter Zonenplan

Bezüglich der Regelung der künftigen Erschliessung gilt die Aussage im Verkehrsrichtplan 
(vgl. Abb. 13) nach wie vor. Es ist kein Handlungsbedarf erkennbar.

Abb. 13 Ausschnitt Verkehrsrichtplan (Motorisierter, öffentlicher Verkehr und Radverkehr), genehmigt durch Gemeinde-
rat am 20.06.2012 und Regierungsrat am 19.02.2013
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Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird der Erschliessungsrichtplan nicht revidiert, da kei-
ne neuen Gebiete erschlossen werden (siehe Planungsbericht).

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Verena Kottmann ist abzuweisen.

6.1.6 Einsprache von Barbara Kottmann, vertreten durch lic. iur. Felix Schürch, 
Mitglied Erbengemeinschaft des Josef Kottmann-Burkard sel., Eigentümer 
der Grundstücke Nrn. 33, 852 und 224

6.1.6.1 Einsprache betreffend Gebiet «Zellgut» 

a. Anträge der Einsprecherin
1. BZR-Anhang Nr. 1 / Spezielle Mischzone Nr. 2 «Zellgut»:  

Folgender Passus betr. Art der Nutzung sei vollständig und ersatzlos zu streichen:
 · Bei Beibehaltung der Verkehrserschliessung über den Kreisel Zellburg gilt die Nut-
zungsart der Arbeitszonen nach Art. 8 BZR bzw. der Grünzone nach Art. 13. BZR. Ist die 
Verschiebung der Erschliessung in den Bereich der heutigen Grundwasserschutzzone 
umgesetzt, gilt die Nutzungsart der Mischzone nach Art. 9 BZR, wobei der Wohnanteil 
im Bereich westlich der neuen Erschliessungsstrasse auf einen Drittel der Hauptnutzflä-
che beschränkt ist und die minimale, dem Wohnen dienende Hauptnutzfläche auf dem 
Grundstück Nr. 32 im Falle eines Neubaus 3500 m2 beträgt. 
Bei Mass und Lage der Nutzung sei die Gesamthöhe und Fassadenhöhe auf max. 18 m 
festzusetzen.

2. Im Gebiet Zellgut (Spezielle Mischzone) sei im Zonenplan die Ausscheidung einer Verkehrs-
zone zu streichen (vgl. Abb. 9 und Abb. 10).

b. Begründung der Einsprecherin
1. Die Gemeinde hat versucht bei den Grundeigentümern Zellgut mit Druck darauf hinzuwir-

ken, eine Verschiebung der Erschliessung mit einem neuen Kreisel und Erschliessungsstra-
sse zu bewegen. Völlig offengelassen wurde wie die neue Erschliessung finanziert werden 
soll. 
Die Erschliessung ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu klären. Es kann somit 
nicht bereits im BZR definitiv festgelegt werden, wie erschlossen wird und dass dazu sogar 
im Zonenplan eine Erschliessungsreserve ausbedungen wird. 
Im Sinne einer optimalen Ausnützung und der von Bund und Kanton verlangten Verdich-
tung, widerspricht es den Grundsätzen der Raumplanung die Überbaubarkeit des Gebietes 
Zellgut (Nr. 2) zu beschränken auf 13.5 m (bzw. 15.0 m gemäss BZR der 2. Auflage). Viel-
mehr soll die Gesamthöhe im gleichen Bereich sein wie im benachbarten Gebiet Zellgut 
(Arbeitszone, Bereich 3 mit max. 18.0 m Gesamthöhe). Damit kann auch eine bessere Ab-
stufung gegenüber einem ortsbaulichen Akzent entlang der Münsterstrasse mit einer Höhe 
von 20 m möglich. 

2. Eine verbindliche Ausscheidung einer möglichen und noch völlig offenen Erschliessung ist 
nicht Sinn und Zweck eines Zonenplans, zumal gerade im Bereich einer Bebauungsplan-
pflicht die Erschliessung erst mit dem Plan geregelt wird. Zudem besteht eine vollständige 
Erschliessung des ganzen Gebietes Zellgut.

c. Erwägungen des Gemeinderats
Siehe Erwägung zu Einsprache unter Ziff. 6.1.5.1
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Als weiterer Kritikpunkt wird die unklare Finanzierung genannt. Es ist soweit klar, dass sich 
der Kanton Luzern als Strasseneigentümer nicht an den Kosten des neuen Knotens beteiligen 
wird, da Vorhaben Dritter Auslöser sind. Im Rahmen des Variantenstudiums hat sich gezeigt, 
dass ein neuer Kreisel inkl. Umbau des heutigen Knotens rund Fr. 4-4.5 Mio. kostet (Kos-
tengenauigkeit +/- 30 %). Der Gemeinderat ist überzeugt, dass durch die damit verbundene 
Umstrukturierung im Gebiet Zellgut im Rahmen der Bebauungsplanung ein deutlich höherer 
Planungsmehrwert geschaffen wird. Daher soll die Verlegung der Erschliessung mit dem ver-
traglichen Mehrwertausgleich nach § 105a PBG finanziert werden.

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Barbara Kottmann, vertreten durch lic. iur. Felix Schürch, ist abzuweisen.

6.1.6.2 Einsprache betreffend Gebiet «Greuel» 

a. Anträge der Einsprecherin
Das Grundstück Nr. 224 rechts vom Greuelbach sei, abgesehen von der vorgesehenen Misch-
zone an der Dorfstrasse, vollständig in die Wohnzone D einzuzonen (vgl.  Abb. 11 und Abb. 
12).

b. Begründung der Einsprecherin
Es macht überbauungsmässig wenig Sinn ein Grundstück in drei verschiedene Zonen einzu-
teilen. Dies beschränkt die Gestaltungsmöglichkeiten. Der nördliche Bereich des Grundstücks 
224 grenzt zwar an die dahinterliegende Wohnzone B, jedoch kann den Interessen des nach-
barschaftlichen Gebiets ebenfalls mit einem Bebauungsplan Rechnung getragen werden.

Das Grundstück kann über die Kindergartenstrasse erschlossen werden. Entgegen der Mei-
nung des Gemeinderates im Mitwirkungsbericht ist nicht zwingend eine zusätzliche Erschlie-
ssung des Grundstücks Nr. 224 über die Dorfstrasse notwendig. 

c. Erwägungen des Gemeinderats
Siehe Erwägung zu Einsprache unter Ziff. 6.1.5.2

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Barbara Kottmann, vertreten durch lic. iur. Felix Schürch, ist abzuweisen.

6.1.7 Einsprache von Walter Rast, vertreten durch Anita Amgarten-Rast sowie 
Anita und Bruno Amgarten-Rast

a. Anträge der Einsprechenden
1. Die Bebauungsplanpflicht auf dem Gebiet «Unterdorf» sei aufzuheben.
2. Das Grundstück Nr. 269, GB Schenkon sei in die Wohnzone B einzuteilen.
3. Die Umzonung von Grundstück Nr. 1085 von Dorfzone in Kernzone sei nicht zu bewilligen.
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Abb. 14 Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan Abb. 15 Ausschnitt revidierter Zonenplan

b. Begründung der Einsprechenden
1. Die Grundstücke Nrn. 300 und 803 sollen gemäss Zonenplan und BZR (Stand Auflage) in die 

Dorfzone mit einer Bebauungsplanpflicht eingeteilt werden. Gemäss BZR muss die Bau-
herrschaft als Grundlage für einen Bebauungsplan auf eigene Kosten ein qualitätssichern-
des Verfahren unter Mitwirkung der Gemeinde durchführen. Zeitgleich ist der Erhalt von 
erhaltenswerten Bauten gemäss Bauinventar anzustreben. Dies ist widersprüchlich. Zum 
einen wünscht sich die Gemeinde eine grundstückübergreifende Entwicklung des Gebiets, 
zum anderen wird festgehalten, dass erhaltenswerte Bauten gemäss Bauinventar erhalten 
werden sollen. Auf dem Grundstück Nr. 300 befinden sich zwei erhaltenswerte Bauten. Auf 
diesem Grundstück ist daher gar kein Weiterentwicklungspotenzial ersichtlich, ohne diese 
beiden Gebäude zu tangieren. 
Es sei unklar, was sich die Gemeinde unter einer qualitätsvollen Entwicklung in diesem 
Gebiet vorstellt, zumal einzelne Eigentümer in nächster Zeit keine weiteren Überbauungs-
absichten haben. Eine Bebauungsplanpflicht hätte für die Einsprecher eine erhebliche 
Unsicherheit und finanziell nachteilige Auswirkungen für die Einsprecher zur Folge. Bei 
baulichen Veränderungen wäre auf eigene Kosten ein aufwändiges, zeitintensives und 
kostspieliges qualitätssicherndes Verfahren durchzuführen. 
In näherer Zukunft streben wohl nur die südlicheren Grundstücke (insb. Nr. 302 und 1106) 
eine Überbauung an. Eine qualitativ hochwertige Überbauung dieser Parzellen könnte auch 
mit einer Gestaltungsplanpflicht sichergestellt werden. 

2. Das Grundstück Nr. 269 soIl neu als einzige Parzelle im betroffenen Quartier in die Kernzo-
ne mit einer Gestaltungsplanpflicht («Dorf») eingeteilt werden. Die umliegenden Parzellen 
werden allesamt der Wohnzone B resp. der Speziellen Wohnzone Nr. 6 zugeteilt. Gemäss 
Bau und Zonenreglement soll auf Grundstück Nr. 269 eine Gesamthöhe von 16 m zulässig 
sein und im Rahmen des Gestaltungsplanes nochmals um 3 m auf 19 m erhöht werden 
können. Die Zuteilung in die Wohnzone B sei zweckmässiger. 
Mit der nun geplanten Einteilung dieses einen Grundstückes in die Kernzone droht die 
Gefahr, dass zukünftige Gebäude auf diesem Grundstück die Gebäude auf den unmittel-
bar angrenzenden Parzellen bei Weitem überragen könnten. Die angrenzenden Parzellen 
wären von einem derart hohen Bau nachteilig betroffen (z.B. Schattenwurf, Verlust Privat-
sphäre, Verlust Aussicht). 

3. Das Grundstück Nr. 1085 soll als einzige Parzelle in diesem Gebiet von der Dorfzone in die 
Kernzone umgezont werden. Alle umliegenden Parzellen verbleiben in der Dorfzone resp. 
in der Speziellen Dorfzone. Mit dieser Umzonung wird eine Zweckänderung bewirkt. Zudem 
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wird der Volkswille der Gemeindeversammlung vom 26.11.2014 umgangen. Ein Verbleib 
des Grundstücks Nr. 1085 in der Dorfzone ist daher sachgerechter. 

c. Erwägungen des Gemeinderats
1. Der Gemeinderat sieht in diesem Gebiet ein Entwicklungspotenzial. Der Gemeinderat 

bedauert, dass auch im Rahmen der Einspracheverhandlungen die sich bietende Chance 
offenbar nicht ausreichend vermittelt werden konnte. Bereits vor wenigen Jahren hat die 
Gemeinde Konzepte erarbeitet und Gespräche mit den Grundeigentümern geführt. Leider 
konnte damals kein Konsens über die Entwicklung gefunden werden.  
Mit der Revision der Ortsplanung besteht nun die Möglichkeit planungsrechtliche Rahmen-
bedingungen festzulegen. Ein Bebauungsplan wird verlangt, da grössere Entwicklungs-
möglichkeiten geschaffen werden können als mit einem Gestaltungsplan. Zudem wird die 
öffentliche Akzeptanz und Legitimation gestärkt, weil ein Bebauungsplan im Unterschied 
zum Gestaltungsplan der Zustimmung durch die Stimmbevölkerung bedarf. Ein Gestal-
tungsplan kann nur in beschränktem Mass von der Grundnutzung abweichen. Es ist aber 
denkbar, dass Im Rahmen des qualitätssichernden Verfahrens Konzepte resultieren, die 
eine höhere bauliche Dichte vorschlagen. Diesen Spielraum möchte die Gemeinde bewah-
ren. 
Die Gemeinde möchte diese Entwicklung anstreben und das Projekt nach Abschluss der 
Ortsplanungsrevision wieder aufrollen. Sie wird die weiteren Grundeigentümerschaften 
miteinbeziehen und die Kosten der Konzepterarbeitung und des Bebauungsplans vorfi-
nanzieren. Die Rückzahlungspflicht wird ausgelöst mit der Bebauung oder bei der Veräu-
sserung des Grundstücks. Diese Praxis hat sich bereits bei anderen Planungen (Dorfkern-
Ochsen, Isleren-Höhe, Kirschgarten, Zellfeld-Tenniscenter, Burg) bewährt. Eine unmittelbar 
nachteilige Wirkung ergibt sich daher für die Grundeigentümerschaft nicht.  
Der Erhalt der erhaltenswerten Bauten ist gemäss Bauinventar anzustreben. Hier ist zu 
gegebener Zeit eine Interessenabwägung vorzunehmen. Ergibt diese Interessenabwägung, 
dass z. B. die gewünschte Entwicklung verhindert wird oder die Bausubstanz schlecht ist, 
kann vom Erhalt abgesehen werden. Der Erhalt von Kulturobjekten steht nicht per se im 
Widerspruch zu einer Weiterentwicklung.  

2. Die künftige Bebauung auf dem Grundstück Nr. 269 ist nicht als isolierter Bau zu verstehen 
sondern als Ergänzung zur Dorfentwicklung, die mit dem Bebauungsplan Dorfkern-Ochsen 
angestossen wurde. Gemäss dem Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) soll auch hier ein 
ortsbaulicher Akzent geschaffen werden, der sich bewusst von den angrenzenden Wohn-
bauten abhebt. Mit der Wohnzone B und einer Gesamthöhe von 9 m wird man den im REK 
formulierten Entwicklungsabsichten nicht gerecht. 
Nach Gesprächen mit dem Eigentümer des Grundstücks Nr. 269 und auf dessen Antrag hin 
wurde im BZR die zulässige Abweichung im Rahmen eines Gestaltungsplans für das Grund-
stück reduziert. Eine weitere Erhöhung um 3 m wird dadurch verunmöglicht. Es besteht 
neu eine maximale Gesamthöhe von 16 m. Gegenüber den angrenzenden Wohnbauten sind 
in Bezug auf Schattenwurf, Verlust der Privatsphäre etc. keine übermässigen negativen 
Auswirkungen zu erwarten. 

3. Dem Hauptanliegen der Einsprechenden, keine Aufstockung des bestehenden Gebäudes 
auf Grundstück Nr. 1085 zu ermöglichen, wird mit den Änderungen nach der 1. Auflage 
nachgekommen, indem der Bebauungsplan «Dorfkern-Ochsen» nicht aufgehoben wird. 
Denn die maximale Gebäudehöhe bleibt nach wie vor im Bebauungsplan definiert. Eine all-
fällige Änderung des Bebauungsplans bedarf wiederum der Zustimmung durch die Stimm-
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bevölkerung. Dadurch bleibt der Volkswille gewährleistet.  
Mit der Umzonung in die Kernzone wird die Funktion des Baus als architektonischen Ak-
zent besser wiedergegeben als mit einer Dorfzone. Daher hält der Gemeinderat an dieser 
Änderung des Zonenplans fest.  

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Walter Rast, vertreten durch Anita Amgarten-Rast sowie Anita und Bruno 
Amgarten-Rast, ist bezüglich den oben genannten Anträgen abzuweisen.

6.1.8 Einsprache von BirdLife Luzern, Pro Natura, Pro Natura Luzern, WWF Lu-
zern und WWF Schweiz

a. Anträge der Einsprechenden
1. Art. 13 Grünzone sei zu überarbeiten. 

Die Bepflanzung in der Grünzone ist naturnah, mit einheimischen, standorttypischen Pflan-
zen zu gestalten. 

2. Art. 37 Begrünung sei zu überarbeiten. 
Folgende Änderungen werden beantragt: 

 · Verwendung von einheimischen, standortangepassten Pflanzen (vgl. Antrag 1)
 · Gestaltung Siedlungsrand: Es sei die Formulierung gemäss Muster-BZR des Kantons zu 
übernehmen.

 · An Siedlungsrändern und in Arbeitszonen soll in jedem Fall ein Bepflanzungsplan ver-
langt werden.

 · Stützmauern: Es sei die Formulierung gemäss Muster-BZR des Kantons zu übernehmen.
 · Abs. 5 (Baumhöhen): Für strassenbegleitende Bäume und Altbestände sei auf die Hö-
henbeschränkung vollständig zu verzichten.  

3. Entlang des Sempachersees sei der Gewässerraum minimal auf 20 m festzulegen. 

4. Am Chommlibach ist ein Gewässerraum von 16 m festzulegen.

b. Begründung der Einsprechenden
1. Gemäss § 5 NLG sind die Behörden verpflichtet, dem Natur- und Landschaftsschutz bei 

ihrer Arbeit gebührend Rechnung zu tragen.  
Es gibt nicht so viele Möglichkeiten im Siedlungsbereich die Ziele des Planungsberichts 
Biodiversität zu erreichen. Biodiversitätsförderung im Siedlungsgebiet ist ein grosses 
Thema. Einheimische Pflanzen sind vermehrt zu fördern zum Wohle der Lebewesen. Der 
Dreiklang «naturnah, standorttypisch und einheimisch» ist wichtig. 

2. Schenkon ist landschaftlich gut einsehbar und trägt deshalb eine besondere Verantwor-
tung hinsichtlich Landschaftsbild. Aufgrund der Hanglage sind Stützbauwerke oft nötig. 
Diese können je nach Ausgestaltung besonders landschaftswirksam sein. Art. 37 enthalte 
sehr unverbindliche, vage Formulierungen, die kaum verpflichtend wirken.  

3. Die minimale Gewässerraumbreite am Sempachersee ist zu erhöhen, um den Zielen der 
Verordnung zum Schutz des Sempachersees gerecht zu werden. 
Gemäss Art. 41 Abs. 2 Gewässerschutzverordnung muss der Gewässerraum erhöht werden, 



Gemeinde Schenkon
Revision der Ortsplanung
Botschaft zur Urnenabstimmung

29 ecoptima 29

wenn dies erforderlich ist. Mit der Verordnung zum Schutz des Sempachersees und seiner 
Ufer ist für den Natur- und Landschaftsschutz klar ein überwiegendes Interesse vorhanden. 

4. Aus Sicht Kanton sind für den Chommlibach 16 Meter der minimale Gewässerraum. Ge-
mäss Auflage wird beim Abschnitt Breiti/Spängmatt (Parzelle 1097 / angrenzend Parzelle 
84) eine Gewässerraumbreite von 14.5 Meter vorgesehen, begründet mit der Projektierung 
der 2. Etappe Hochwasserschutz Chommlibach. Auch wenn der Hochwasserschutz ge-
währleistet ist, darf der minimale Gewässerraum nicht unterschritten werden.

c. Erwägungen des Gemeinderats
1. In Art. 13 Abs. 4 BZR ist bereits festgelegt, dass die Grünzone naturnah, mit standorttypi-

schen Pflanzen zu gestalten ist. Die Beschränkung auf einheimische Pflanzen wird jedoch 
als nicht sinnvoll und umsetzbar erachtet, zumal einige Grünzonen auch Spiel- und Begeg-
nungsflächen von Wohnbauten umfassen, welche in Zusammenhang mit der Aufhebung 
der bestehenden Gestaltungspläne erst mit der Ortsplanungsrevision der Grünzone zuge-
ordnet werden. Diese Flächen haben andere Gestaltungsanforderungen und es ist folglich 
nicht praktikabel, wenn dort ausschliesslich einheimische Pflanzen erlaubt sind. Die Pflicht 
zur naturnahen und standorttypischer Bepflanzung erachtet der Gemeinderat hingegen als 
angebracht und ist daher im BZR geregelt. 
Im Vollzug gestaltet sich eine Kontrolle als sehr schwierig. Umgestaltungen der Umgebung 
können ohne Bewilligungspflicht realisiert werden und sind folglich nicht prüfbar.

2. Die Gliederung ist bewusst anders als im Muster-BZR. Der Gemeinderat ist der Ansicht, 
dass die Systematik den Anforderungen entspricht. Mit Art. 37 Abs. 4 BZR (Verlangen eines 
Bepflanzungsplans) und Art 35 Abs. 1 BZR (Beschränkung von Terrainveränderungen) sind 
bereits Bestimmungen vorhanden, welche die Einforderung einer angemessenen Sied-
lungsrandgestaltung ermöglichen. Dies soll von Fall zu Fall bei vorwiegend grösseren Be-
bauungen mit grösseren Siedlungsrändern beurteilt werden. Bei den anderen Bauvorhaben 
ist es ein zu grosser Eingriff ins Eigentum. Die Kann-Formulierungen in Art. 37 Abs. 4 BZR 
wurden bewusst gewählt, um die Bauherren nicht unnötig zu bemühen. Diese soll gezielt 
angewendet werden, weshalb eine verbindlichere Festlegung als nicht notwendig erachtet 
wird. Ausserdem ist im Muster-BZR des Kantons ebenfalls eine Kann-Formulierung vorge-
schlagen. 
Die Beschränkung auf einheimische, standortgerechte Pflanzen lehnt der Gemeinderat ab. 
Die Stützmauern sind nach Art. 37 Abs. 1 BZR zu begrünen. 

3. Gewässerraum Sempachersee: 
Nach Art. 41b Abs. 2 GSchV ist die Breite des Gewässerraums zu erhöhen, soweit dies zur 
Gewährleistung der Funktion erforderlich ist. Die Erhöhung des Gewässerraums erachtet 
der Gemeinderat als nicht erforderlich. Die Ausscheidung des Gewässerraums orientiert 
sich an der Seeuferlinie, wie dies die kantonale Arbeitshilfe vorgibt. 
Ab dieser Linie wurde ein 15 m breiter Gewässerraum festgelegt. Der Kanton hatte im 
Rahmen der Vorprüfung keine Beanstandungen zu dieser Festlegung. Der Hochwasser-
schutz ist gewährleistet. Zudem ist das überwiegende Interesse bezüglich dem Natur- und 
Landschaftsschutz mittels der Verordnung zum Schutz des Sempachersees und seiner Ufer 
gewährleistet. Falls dies die Einsprechenden anders beurteilen, wäre eine Anpassung der 
Verordnung das richtige Mittel zum Ziel. Die Erhöhung auf 20 m ist für den Gemeinderat 
nicht nachvollziehbar. In anderen Gemeinden um den Sempachersee wurde ein 15 m brei-
ter Gewässerraum ab Seeuferlinie genehmigt. 
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4. Gewässerraum Chommlibach: 
Der Chommlibach hat nicht durchgehend den gleich grossen Gewässerraum. Zwar unter-
schreitet er auf einem rund 180 m langen Abschnitt die Breite von 16.0 m. Oberhalb und 
unterhalb dieses Abschnitts ist der Gewässerraum hingegen deutlich breiter als 16.0 m. 
Dies ist zulässig. Der Gewässerraum wurde im Rahmen des Hochwasserschutz-Projekts 
unter Berücksichtigung der Gewässerschutzgesetzgebung festgelegt. Es ist gängige Praxis, 
die mit Hochwasserschutz-Projekten korrekt festgelegten Gewässerräume in der Nut-
zungsplanung zu übernehmen.

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von BirdLife Luzern, Pro Natura, Pro Natura Luzern, WWF Luzern und WWF 
Schweiz ist abzuweisen.

6.2 Einsprachen der 2. Auflage

6.2.1 Einsprache von Barbara Kottmann, vertreten durch lic. iur. Felix Schürch, 
Mitglied Erbengemeinschaft des Josef Kottmann-Burkard sel., Eigentümer 
der Grundstücke Nrn. 33, 852 und 224

6.2.1.1 Einsprache betreffend Gebiet «Zellgut» 

a. Anträge der Einsprecherin
1. BZR-Anhang Nr. 1 / Spezielle Mischzone Nr. 2 «Zellgut»:  

Folgender Passus betr. Art der Nutzung sei vollständig und ersatzlos zu streichen:
 · Bei Beibehaltung der Verkehrserschliessung über den Kreisel Zellburg gilt die Nut-
zungsart der Arbeitszonen nach Art. 8 BZR bzw. der Grünzone nach Art. 13. BZR. Ist die 
Verschiebung der Erschliessung in den Bereich der heutigen Grundwasserschutzzone 
umgesetzt, gilt die Nutzungsart der Mischzone nach Art. 9 BZR, wobei der Wohnanteil 
im Bereich westlich der neuen Erschliessungsstrasse auf einen Drittel der Hauptnutzflä-
che beschränkt ist und die minimale, dem Wohnen dienende Hauptnutzfläche auf dem 
Grundstück Nr. 32 im Falle eines Neubaus 3500 m2 beträgt.

Bei Mass und Lage der Nutzung sei die Gesamthöhe und Fassadenhöhe auf max. 18 m 
festzusetzen. 

2. Im Gebiet Zellgut (Spezielle Mischzone) sei im Zonenplan die Ausscheidung einer Verkehrs-
zone zu streichen.

b. Begründung der Einsprecherin
Zu Antrag 1 und 2 siehe Begründung unter Ziff. 6.1.6.1.

6.2.1.2 Einsprache betreffend Gebiet «Greuel» 

a. Anträge der Einsprecherin
3. Das Grundstück Nr. 224 rechts vom Greuelbach sei, abgesehen von der vorgesehenen 

Mischzone an der Dorfstrasse, vollständig in die Wohnzone D einzuzonen. 

4. Der Erschliessungsrichtplan ist bezügl. Grundstück Nr. 224 umgehend anzupassen und 
nicht erst im Rahmen eines Gestaltungsplans. 
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b. Begründung der Einsprecherin
Zu Antrag 3 siehe Begründung unter Ziff. 6.1.6.2.

Antrag 4 wird nicht explizit begründet.

c. Erwägungen des Gemeinderats
Da die Einsprecherin ihre Anträge 1-3 bereits im Rahmen der 1. Auflage vorbrachte und An-
trag 4 keine Änderung betrifft, die im Rahmen der 2. Auflage erfolgte, kann auf die Einsprache 
nicht eingetreten werden. Es ist klar, dass die Anträge 1-3 noch offen sind und wegen der 2. 
Auflage nicht gegenstandslos geworden sind. Der Souverän hat darüber gesamthaft (mit allen 
anderen unerledigten Einsprachen) an der Urnenabstimmung zur Gesamtrevision der Ortspla-
nung entscheiden. 

Im Folgenden wird – eventualiter – auf die 4 Anträge eingegangen:
 – Zu Antrag 1 und 2 siehe Erwägung unter Ziff. 6.1.6.1.
 – Zu Antrag 3 siehe Erwägung unter Ziff. 6.1.6.2.
 – Zum Antrag 4 hat der Gemeinderat im Zusammenhang mit einer anderen Einsprache Stel-

lung genommen (siehe Erwägung unter Ziff. 6.1.5.2).

d. Antrag des Gemeinderats
Auf die Einsprache von Barbara Kottmann, vertreten durch lic. iur. Felix Schürch, ist nicht 
einzutreten.

6.2.2 Einsprache von Verena Kottmann, Mitglied Erbengemeinschaft des Josef 
Kottmann-Burkard sel., Eigentümer der Grundstücke Nrn. 33, 852 und 224

a. Anträge der Einsprecherin
1. Die Festsetzung einer Gestaltungsplanpflicht auf der Parzelle Nr. 208, GB Schenkon mit ÜZ-

Zuschlag, ist aufzuheben. 

2. Für die Parzellen Nrn. 208, 209 und 220, alle GB Schenkon sei zur Beibehaltung des Orts-
bildschutzes, wie er in der 1. Auflage zum Schutz und Erhaltung des ältesten Dorfteils der 
Gemeinde Schenkon schon vorgesehen war, festzulegen was folgt. Dies mit einer Ergän-
zung der Bestimmungen zum Bau- und Zonenreglement: 
 
Die Gebäude auf den Parzellen Nrn. 208, 209 und 220 bilden als Bestandteil des ältesten 
Dorfteils eine schützenswerte Baugruppe. 
Ersatz-, Erneuerungs- und Neubauten sowie alle übrigen baulichen Massnahmen und die 
Gestaltung der Umgebung haben sich bezüglich Volumetrie, Lage, Stellung, Farb- und Ma-
terialwahl sowie Dachform gestalterisch in die bestehende schützenswerte Bausubstanz 
einzuordnen. Neubauten oder Ersatzbauten auf der Parzelle Nr. 208 haben von Gebäuden 
auf der Parzelle Nr. 220 einen Abstand von mind. 10 m einzuhalten. Vorbehalten bleiben 
unterirdische Zugänge zu Einstellhallen oder eingeschossigen Anbauten. 
 
Eventuell sei die Parzelle Nr. 208 der Mischzone zuzuweisen. 

3. Sämtliche Einsprachepunkte der Einsprache Nr. 1 vom 1. Dezember 2020 zu den Erbenge-
meinschaftsgrundstücken Nr. 224, 33, 852 sind nochmals «kantonal» vorprüfen zu lassen 
und zu überarbeiten. 
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4. Es sei eine Einspracheverhandlung durchzuführen. 

5. Die Einsprecherin hält an ihren bisherigen Anträgen und Begründungen in ihrer Einsprache 
vom 1. Dezember 2020 zu den Parzellen Nrn. 224, 33, 852 fest und behält sich weiterge-
hende Anträge zum Verfahren und zur Sache ausdrücklich vor. 

6. Die Einsprache zu den Erbengrundstücken Nrn. 224, 33, 852 vom 1. Dezember 2020 bildet 
einen integrierenden Bestandteil dieser Einsprache.

b. Begründung der Einsprecherin
1. Das Grundstück Nr. 224 liegt unmittelbar gegenüber dem schützenswerten Ensemble 

Greuel. Das Grundstück Nr. 224 wurde in drei verschiedene Bauzonen zugewiesen, dies im 
Gegensatz zum Grundstück Nr. 208, welches zusätzlich von einem Gestaltungsplanbonus 
betreffend der Überbauungsziffer profitieren soll. Dies verletzt nach Ansicht der Einspre-
cherin den Grundsatz der Rechtsgleichheit. 
Eine künftige Überbauung der Parzelle Nr. 208 ist auch im Vergleich zu den umliegenden 
Parzellen uneingeschränkt möglich. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit mit den angren-
zenden Parzellen innerhalb der Mischzone, beispielsweise Parzellen Nrn. 608, 889 und 497, 
gebietet in jedem Fall eine entsprechende Beibehaltung der aktuell vorgesehenen Zone. 
Dies ohne zusätzliche Ermöglichung eines Zuschlages von 20 % der Überbauungsziffer (ÜZ-
Bonus) für eine einzelne Parzelle.  
Gemäss § 65 PBG bezwecken Gestaltungspläne unter anderem Konzepte für die Erschlie-
ssung von Gemeinschaftsanlagen. Die Parzelle Nr. 208 ist bereits überbaut und verfügt 
über eine direkte Erschliessung an die Kantonsstrasse. Es sind keine öffentlichen Interes-
sen ersichtlich, weshalb die Parzelle Nr. 208 gegenüber den umliegenden Grundstücken 
einen ÜZ-Bonus erhält.  
Die Parzelle Nr. 208 unterschreitet die im BZR festgelegte Minimalfläche von 4'000 m² für 
die Erstellung eines Gestaltungsplans. 

2. In der Botschaft zur 2. öffentlichen Auflage ist nicht ersichtlich, inwieweit und gestützt auf 
welchen überwiegenden öffentlichen Interessen von der Wahrung dieser Baugruppe mit 
einer speziellen Schutzbestimmung abgesehen worden ist. Zur Wahrung des Ortsbildes 
des Greuel sind die Parzellen Nr. 208, 209 und 220 spezielle Vorschriften zum Schutz des 
Ortsbildes festzulegen.  
Auf Parzelle Nr. 220 steht im Abstand von ca. 10-12 m das älteste Haus von Schenkon. Das 
Gebäudeensemble ist vor mächtigen und allzu grossen Bauvolumen auf der Nachbarpar-
zelle zu schützen. Vielmehr müssten grössere Abstände und Verringerung von Volumen auf 
der Nachbarparzelle Nr. 208 als Umgebungsschutz des ältesten Hauses festgelegt werden. 

c. Erwägungen des Gemeinderats
1. Das Grundstück Nr. 208 befindet sich neu in einer Mischzone mit Gestaltungsplanpflicht. 

Im Unterschied zu freiwilligen Gestaltungsplänen unterstehen Gebiete mit Gestaltungs-
planpflicht keiner Minimalfläche nach Art. 27 Abs. 8 BZR neu.  
Die Gestaltungsplanpflicht begründet sich aus dem Ortsbildschutz. Der Grund wird von der 
Einsprecherin selbst vorgebracht. Mit der Gestaltungsplanpflicht und dem erforderlichen 
qualitätssichernden Verfahren kann diesem wichtigen öffentlichen Interesse besser nach-
gekommen werden.  
Aus Ortsbildschutzgründen wird keine zusätzliche Höhe gewährt. Die zusätzliche ÜZ von 
20 % ist ein maximaler Wert, der nur gewährt wird, wenn sich die bauliche Dichte aufgrund 
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des qualitätssichernden Verfahren als verträglich erweist. Dabei ist der Umgebung unter 
Beachtung der ganzen Baugruppe «Greuel» ausreichend Beachtung zu schenken. Bau-
rechtlich ist es jedoch nicht möglich, die Gestaltungsplanpflicht über die gesamte Bau-
gruppe festzulegen, da diese mehrheitlich Nichtbauzone umfasst.  

2. Das Grundstück 208 befand sich in der 1. Auflage der Ortsplanungsrevision in der Mischzo-
ne und anlässlich der 2. Auflage wurde nun eine Gestaltungsplanpflicht darüber erlassen. 
Die Parzellen Nrn. 209 und 220 befanden sich bereits in der 1. Auflage in der Landwirt-
schaftszone mit erhaltens- und schützenswerten Objekten, welche zur Baugruppe «Greuel» 
gehören. Diese Punkte haben sich gegenüber der 2. Auflage nicht geändert.  
Die von der Einsprecherin geforderten zusätzlichen Schutzbestimmungen sind wegen dem 
Eintrag der Baugruppe im Bauinventar, dem im BZR festgelegten Planungszweck «Sicher-
stellung einer qualitativ hochstehenden Entwicklung der Baugruppe» und dem obligatori-
schen qualitätssichernden Verfahren nicht notwendig.

Abb. 16 Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan Abb. 17 Ausschnitt revidierter Zonenplan

3. Auf diesen Einsprachepunkt wird nicht eingetreten. Die Einsprache vom 1. Dezember 2020 
wurde bereits in der 1. öffentlichen Auflage behandelt. Auf eine weitere Prüfung besteht 
kein Anspruch. Gemäss Rückmeldung vom 12. März 2021 hält die Einsprecherin an ihrer 
Einsprache fest. Der Souverän wird gesamthaft über sämtliche unerledigten Einsprachen 
an der Urnenabstimmung zur Gesamtrevision der Ortsplanung entscheiden.  

4. Am 23. Juni 2021 wurde eine Einspracheverhandlung durchgeführt. 

5. Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Bereits in der Rückmeldung vom 12. März 2021 
zu ihrer Einsprache der 1. öffentlichen Auflage teilt die Einsprecherin mit, dass sie an ihrer 
Einsprache festhält. Der Souverän wird gesamthaft über sämtliche unerledigten Einspra-
chen an der Urnenabstimmung zur Revision der Ortsplanung entscheiden.  

6. Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. Bereits in der Rückmeldung vom 12. März 2021 
zu ihrer Einsprache der 1. öffentlichen Auflage teilt die Einsprecherin mit, dass sie an ihrer 
Einsprache festhält. Der Souverän wird gesamthaft über sämtliche unerledigten Einspra-
chen an der Urnenabstimmung zur Revision der Ortsplanung entscheiden.  

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Verena Kottmann ist abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.
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6.2.3 Einsprache von Verena Kottmann, Eigentümerin des Grundstücks Nr. 879

a. Anträge der Einsprecherin
1. Die Festsetzung einer Gestaltungsplanpflicht auf der Parzelle Nr. 208, GB Schenkon mit ÜZ-

Zuschlag, ist aufzuheben. 

2. Für die Parzellen Nrn. 208, 209 und 220, alle GB Schenkon sei zur Beibehaltung des Orts-
bildschutzes, wie er in der 1. Auflage zum Schutz und Erhaltung des ältesten Dorfteils der 
Gemeinde Schenkon schon vorgesehen war, festzulegen was folgt. Dies mit einer Ergän-
zung der Bestimmungen zum Bau- und Zonenreglement: 
 
Die Gebäude auf den Parzellen Nrn. 208, 209 und 220 bilden als Bestandteil des ältesten 
Dorfteils eine schützenswerte Baugruppe. 
Ersatz-, Erneuerungs- und Neubauten sowie alle übrigen baulichen Massnahmen und die 
Gestaltung der Umgebung haben sich bezüglich Volumetrie, Lage, Stellung, Farb- und Ma-
terialwahl sowie Dachform gestalterisch in die bestehende schützenswerte Bausubstanz 
einzuordnen. Neubauten oder Ersatzbauten auf der Parzelle Nr. 208 haben von Gebäuden 
auf der Parzelle Nr. 220 einen Abstand von mind. 10 m einzuhalten. Vorbehalten bleiben 
unterirdische Zugänge zu Einstellhallen oder eingeschossigen Anbauten. 
 
Eventuell sei die Parzelle Nr. 208 der Mischzone zuzuweisen. 

3. Es sei eine Einspracheverhandlung durchzuführen.  

4. Die Einsprecherin hält an ihren bisherigen Anträgen und Begründungen in ihrer Einsprache 
vom 1. Dezember 2020 zu ihrer Parzelle Nr. 879 fest und behält sich weitergehende Anträ-
ge zum Verfahren und zur Sache ausdrücklich vor. 

b. Begründung der Einsprecherin
1. Das Grundstück Nr. 879 liegt unmittelbar gegenüber dem schützenswerten Ensemble 

Greuel. Das Grundstück Nr. 879 wurde in eine Wohnzone B zugewiesen, dies im Gegensatz 
zum Grundstück Nr. 208, welches zusätzlich von einem Gestaltungsplanbonus betreffend 
der Überbauungsziffer profitieren soll. Dies verletzt nach Ansicht der Einsprecherin den 
Grundsatz der Rechtsgleichheit. 
Eine künftige Überbauung der Parzelle Nr. 208 ist auch im Vergleich zu den umliegenden 
Parzellen uneingeschränkt möglich. Der Grundsatz der Rechtsgleichheit mit den angren-
zenden Parzellen innerhalb der Mischzone, beispielsweise Parzellen Nrn. 608, 889 und 497, 
gebietet in jedem Fall eine entsprechende Beibehaltung der aktuell vorgesehenen Zone. 
Dies ohne zusätzliche Ermöglichung eines Zuschlages von 20 % der Überbauungsziffer (ÜZ-
Bonus) für eine einzelne Parzelle.  
Gemäss § 65 PBG bezwecken Gestaltungspläne unter anderem Konzepte für die Erschlie-
ssung von Gemeinschaftsanlagen. Die Parzelle Nr. 208 ist bereits überbaut und verfügt 
über eine direkte Erschliessung an die Kantonsstrasse. Es sind keine öffentlichen Interes-
sen ersichtlich, weshalb die Parzelle Nr. 208 gegenüber den umliegenden Grundstücken 
einen ÜZ-Bonus erhält.  
Die Parzelle Nr. 208 unterschreitet die im BZR festgelegte Minimalfläche von 4'000 m² für 
die Erstellung eines Gestaltungsplans. 
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2. In der Botschaft zur 2. öffentlichen Auflage kann nicht entnommen werden inwieweit die 
Parzelle Nr. 208 im Vergleich zur Parzelle Nr. 879 zweckmässige und berechtigte Anliegen 
vorliegen, um von den bisherigen Festsetzungen einer Mischzone abzuweichen. Im Gegen-
teil, zur Wahrung des Ortsbildes des Greuel sind die Parzellen Nr. 208, 209 und 220 speziel-
le Vorschriften zum Schutz des Ortsbildes festzulegen.  
Auf Parzelle Nr. 220 steht im Abstand von ca. 10-12 m das älteste Haus von Schenkon. Das 
Gebäudeensemble ist vor mächtigen und allzu grossen Bauvolumen auf der Nachbarpar-
zelle zu schützen. Vielmehr müssten grössere Abstände und Verringerung von Volumen auf 
der Nachbarparzelle Nr. 208 als Umgebungsschutz des ältesten Hauses festgelegt werden. 

c. Erwägungen des Gemeinderats
Siehe Erwägung zu Einsprache unter Ziff. 6.2.2

d. Antrag des Gemeinderats
Die Einsprache von Verena Kottmann ist abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.
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7. Änderung nach der zweiten öffentlichen Auflage

Unwesentliche Änderung im BZR
Für das Gebiet mit Gestaltungsplanpflicht «Greuel II» wird im Anhang 7 des BZR folgende 
Bestimmung ergänzt:

Das qualitätssichernde Verfahren kann im Sinne von Art. 4 Abs. 3 BZR in Form einer Beglei-
tung durch das Fachgremium erfolgen.

Damit wird die an der Einspracheverhandlung in Aussicht gestellte Handhabung im BZR ver-
bindlich verankert.

Unwesentliche Änderung im Zonenplan und BZR
Im Zonenplan und BZR wurden die Naturobjekte sowie die Grünzonen neu nummeriert, nach-
dem aufgrund der Einspracheverhandlungen auf die Festlegung eines Naturobjekts (bisher 
Nr. 11) bzw. auf die Ausscheidung der Grünzonen (bisher Nr. 10) im Gebiet «Zellfeldpark» 
verzichtet wird.

8. Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
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9. Antrag des Gemeinderats

Gestützt auf Art. 19 der Gemeindeordnung wird über die Gesamtrevision der Ortsplanung 
und Behandlung der Einsprachen im Urnenverfahren abgestimmt. Die Stimmberechtigten 
beschliessen über eine gesamthafte Vorlage, welche als Einheit beurteilt werden muss. Die 
Möglichkeit, Einsprachen mittels einzelnen Abstimmungsfragen separat zu behandeln, ent-
spricht nicht der gängigen Praxis im Urnenverfahren. Die Ortsplanungskommission bzw. der 
Gemeinderat hat diese Möglichkeit mehrfach diskutiert und u.a. wegen diversen Abhängigkei-
ten und der Komplexität der Vorlage nicht weiter verfolgt.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der revidierten Ortsplanung, bestehend 
aus 

 – Zonenplan 1:2'500 (aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd), 
 – Zonenplan Gewässerraum 1:2'500 (aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd) und 
 – Bau- und Zonenreglement (BZR)

unter gleichzeitiger Abweisung der zehn nicht gütlich erledigten Einsprachen und Nichteintre-
ten auf eine weitere Einsprache zuzustimmen.

Abstimmungsfrage 
Stimmen Sie der Revision der Ortsplanung Schenkon unter gleichzeitiger Abweisung der zehn 
nicht gütlich erledigten Einsprachen und Nichteintreten auf eine weitere Einsprache zu?

Empfehlung des Gemeinderates:   JA

Empfehlung der Controlling-Kommission:  JA

10. Weiteres Vorgehen

Rechtsmittel
Der Beschluss der Stimmberechtigten kann innert 20 Tagen seit dem Tag der Beschlussfas-
sung mit Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat angefochten werden (§ 63 Abs. 3 PBG). 
Für allfällige Stimmrechtsbeschwerden gilt § 164 Abs. 2 StRG.

Genehmigung durch den Regierungsrat
Anschliessend übermittelt die Gemeinde dem Regierungsrat den Zonenplan 1:2'500 (aufge-
teilt in die Pläne Nord und Süd), Zonenplan Gewässerraum 1:2'500 (aufgeteilt in die Pläne 
Nord und Süd) und das Bau- und Zonenreglement in der beschlossenen Fassung zur Geneh-
migung. Dieser entscheidet mit der Genehmigung über allfällige Verwaltungsbeschwerden 
(§ 64 Abs. 4 PBG).

Inkrafttreten und Rechtswirkung
Der Zonenplan 1:2'500 (aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd), Zonenplan Gewässerraum 
1:2'500 (aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd) und das Bau- und Zonenreglement treten mit 
der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft, soweit sie nicht mit Verwaltungsgerichts-
beschwerde angefochten werden (§ 64 Abs. 4 PBG).
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Anhang 1 Zonenplan Nord (Verkleinerung)





Anhang 2 Zonenplan Süd (Verkleinerung)





Anhang 3 Zonenplan Gewässerraum Nord (Verkleinerung)





Anhang 4 Zonenplan Gewässerraum Süd (Verkleinerung)
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